
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-20/8195-0099-NÜ20 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 26 Abs. 2 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 

ARegVu. a. 

wegen Abänderung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Dr. Ulrike Schimmel, 

den Beisitzer Stefan Tappe, 

und den Beisitzer Dr. Björn Heuser 

gegenüber der Harz Energie Netz GmbH, Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode, ver

treten durch die Geschäftsführung 

- abgebender Netzbetreiber -

und gegenüber der Stadtwerke Wernigerode GmbH, Am Kupferhammer 38, 38855 

Wernigerode, vertreten durch die Geschäftsführung 

- aufnehmender Netzbetreiber -

am 20.10.2022 beschlossen: 



1. Der auf den zum 01.01.2020 vom abgebenden Netzbetreiber an den aufneh-

, menden Netzbetreiber übergehenden Netzteil entfallende Anteil an den Erlös

obergrenzen des abgebenden Netzbetreibers für den verbleibenden Zeitraum 

der dritten Regulierungsperiode wird gemäß der Anlage 1 dieses Beschlusses 

festgelegt. 

2. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wer

den um den in Ziff. 1 festgelegten Anteil vermindert. · 

3. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des aufnehmenden Netzbetreibers 

werden um den in Ziff. 1 festgelegten Anteil erhöht. 

4. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat auf Antrag der beteiligten Netzbetreiber ein Verfahren zur 

Abänderung der Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 

Abs. 1 Nr. 11 ARegV u. a. eingeleitet. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der beteiligte Netzbetreiber seinen 

Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers wurden mit 

Beschluss vom 27.06.2019, unter dem Aktenzeichen BK9-16/8195, festgelegt. 

Etwaige Anpassungen der Erlösobergrenzen aufgrund einer Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV, wegen 

Änderungen von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV oder von volatilen Kostenanteilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ARegV 

wurden nicht berücksichtigt. 

2 



Der abgebende Netzbetreiber übergibt den Netzanteil Schierke zum 01.01.2020 an 

den aufnehmenden Netzbetreiber. Aus diesem Grund wird der entsprechende Anteil 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen mit diesem Beschluss vom abgebenden 

Netzbetreiber auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben jeweils mit dem Erhebungsbogen vom 

04.02.2020 die Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen gemäß § 26 

Abs. 2 ARegV beantragt. Dabei wurde unter anderem der Anteil der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten, der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten und der 

beeinflussbaren Kosten dargestellt und auf den übergehenden bzw. verbleibenden 

Netzteil verteilt. Die beteiligten Netzbetreiber haben der Beschlusskammer eine Auf

listung des übergehenden Sachanlagevermögens übermittelt, welche diesem Be

schluss als zusätzliche Anlage 2 beiliegt. 

Die Beschlusskammer hat dem abgebenden Netzbetreiber unter anderem mit 

Schreiben vom 31.08.2022 Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu 

der beabsichtigten Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der abgebende 

Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 05.10.2022 auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Die Beschlusskammer hat dem aufnehmenden Netzbetreiber unter anderem mit 

Schreiben vom 31.08.2022 Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu 

der beabsichtigten Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der aufnehmen

de Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 01.09.2022 mitgeteilt, dass der Entwurf zur 

Abänderung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 26 Abs. 2 i. V. m. § 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV geprüft wurde und keine Beanstandungen vorliegen. 

Die zuständige Landesregulierungsbehörde hat mit Schreiben vom 31.08.2022 gern. 

§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Diese hat mit 

Schreiben vom 13.09.2022 auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hinter
grund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-
718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen 

Rechts in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren 
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Anwendung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil 

vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als 

,,normative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Ge

setz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, 

die konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regulierung durch die 

Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationalen Vorga

ben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung des Eu

ropäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber außer 

Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits ent

schieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch OLG 

Düsseldorf vom 11.02.2021, Vl-5 Kart 10/19 M, S. 10 ff., OLG Düsseldorf vom 

28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 M, S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021, 53 Kart 

1/18, s. 27 ff.). 

(1) Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, 

dass die normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungs

behörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der 

Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an 

und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, 

der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen ha

be. 

(2) Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen 

hinausgehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normati

ven Regulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage 

geäußert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale 

Gesetz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwend

bar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage geäußert, 

ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit unmittelbar 

anwendbar sind. 
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(3) Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach 

den Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der 

Verstoß einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, 

Beschluss vom 08.10.2019, ·EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze 

des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen 

Regulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in · der an die Bun

desregierung g~m. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in 

den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten 

Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der natio

nalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der 

nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zu

ständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des 

eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften 

der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der contra legem

Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, 

die Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwen

dungsvorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar gel

tenden Regelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und 

Gerichten nicht angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 

40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). 

Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht be

troffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Regulie

rung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maßgebli

chen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung unver

einbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

(4) Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, 

müssen spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. 

EL August 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmit

telbaren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtli

nienbestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinrei

chend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer 
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Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen 

(sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung 

vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

(a) Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhalt

lich unbedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung ge

knüpft ist und zu ihrer Durchführung ·oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maß

nahmen der Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestim

mungen über die ausschließliche Zuständigkeit sind · nicht als inhaltlich unbedingt 

anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im 

nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung 

als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundes

netzagentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorga

ben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 

EnWG je nach Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisie

ren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetz

geber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneingeschränkte Befugnis, die ihr 

nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und selbständig auszu

üben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedingun

gen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmi

gen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitglied

staatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehör

den mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der 

Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mit

gliedstaaten verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbe

hörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung 

der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit si

cherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbehalte

nen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., 

Rz. 119). DieserBefund wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der 

Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Ausübung einer 

nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen Zu-
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ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine 

den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung an die nationale 

Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., 

Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, a.a.O., 

Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann 

die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH 

a.a.O., Rz. 126, 127). 

(b) Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzel

ner verbunden, sodass ·eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver 

Rechte keine Voraussetzung für eine unrnittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch feh

len würde), allerdings gilt das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus 

einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders 

ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, 

aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiederum könnten 

sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur durch 

das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet werden kön

nen, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Ri.chtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbe

dingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Er

mächtigungsgri.mdlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen herange

zogen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fäl

len, in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die 

Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, 

würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittelbar gegenüber 

den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche Befugnisnormen 

für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen fungieren. 

Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der EuGH 

es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als 

eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen heran

gezogen werden darf. 
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(c) Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestim

mungen bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der 

Europäische Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbe

stimmungen anerkannt, aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten 

ergeben. Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht 

umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltverträg

lichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmig_ungsverfahrens für die Errichtung eines 

Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraftwerk Groß

krotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von 

dieser Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtli

nien hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraft

werks Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich un

bedingt. Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige 

Behörde der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Wei

teres nachkommen, weil diese als unselbstständiger Bestandteil des nach nationa

lem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmigungsverfahrens 

durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetzagentur die ihr nach den 

Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit erst ausüben, 

wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt werden (sie.: 

he oben). 

(5) Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar 

anwendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Grün

de dafür, die Vorgaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur An

wendung zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Über

gangszeit würde zu einem Zustand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten 

Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen,· dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest

legung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss uhd den Netzzugang „mit aus

reichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig 
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zu einem großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung ge

tragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden für die Berechnung der 

Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss und 

den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbetreiber 

und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien gefor

derten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Be

stehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im 

Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der 

erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Er

gänzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie ge

forderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde da

her zu beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechts

unsicherheiten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten 

Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich 

vereinbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeit

raum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unternehmerische 

Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Marktteilnehmer aus

lösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und angebracht, stabile und 

berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

B. Rechtmäßigkeit der Entscheidung unter Anwendung des nationalen 
Rechts 

Die Abänderung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der beteiligten Netzbetrei

ber erfolgt auf Grundlage des § 26 Abs. 2 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und § 4 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 

ARegVu. a. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 
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2. Ermächtigungsgrundlage 

Bei einem teilweisen Übergang eines Gasversorgungsnetzes auf einen anderen 

Netzbetreiber ist der Anteil der Erlösobergrenzen für den übergehenden Netzteil 

gern. § 26 Abs. 2 ARegV festzulegen. Die nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ursprüng

lich festgelegten Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers sind um den 

entsprechend festgelegten Anteil der Erlösobergrenzen zu vermindern. Die nach § 

32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ursprünglich festgelegten Erlösobergrenzen des aufnehmen

den Netzbetreibers sind um den entsprechend festgelegten Anteil zu erhöhen. 

3. Bestimmung des übergehenden Anteils der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des abgebenden Netzbetreibers für die drit

te Regulierungsperiode werden entsprechend dem übereinstimmenden Antrag der 

Beteiligten anteilig an den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen. 

3.1. Aufteilung dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenariteile 

Ein Übergang dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenbestandteile ist nach dem über

einstimmenden Antrag der beteiligten Netzbetreiber nicht vorgesehen. 

3.2. Aufteilung vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteile 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert mul

tiplizierten Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan

teile. In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 3 ARegV die auf nicht zurechenbaren 

strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile ent

halten. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben eine Vereinbarung über die Aufteilung der vo

rübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilei. S. d. § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV ge

troffen und diese zur Grundlage des Antrags gemacht. Die Höhe der übergehenden 

vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ergibt sich aus der Anlage 1. 
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3.3. Aufteilung nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteile 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Ein Übergang beeinflussbarer Kostenbestandteile findet nicht statt, d? der abgeben

de Netzbetreiber aufgrund seines Effizienzwertes von 100 % keine beeinflussbaren 

Kostenbestandteile im Sinne der ARegV hat. 

3.4. Aufteilung des Regulierungskontosaldos 

Gemäß § 5 Abs. 1 ARegV wird die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässi

gen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen jährlich vom Netzbetreiber ermittelt und auf 

einem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt für die Differenz zwischen den für 

das Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 

8 und 15 bis 17 ARegV sowie den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten 

nach § 11 Abs. 5 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen. Darüber hinaus wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalen

derjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehen.den Kosten des Messstellenbe

triebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüg

lich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbe

trieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne 

des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulierungskonto wird auch die 

Differenz einbezogen, die durch die Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammen

hang mit§ 40 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 1 und 2 des Energiewirtschaftsgeset

zes in Verbindung mit § 55 Absatz 1 Nummer 4 oder Absatz 2 des Messstellenbe

triebsgesetzes verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zu

ständig war. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben eine Vereinbarung über die Aufteilung des Regu

lierungskontosaldos getroffen und diese zur Grundlage des Antrags gemacht. 
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4. Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

Zukünftige Anpassungen der Erlösobergrenzen wegen einer Änderung des Verbrau

cherpreisgesamtindexes gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV, von nicht beeinflussba

ren Kostenanteilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV oder von volatilen Kostenan

teilen gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ARegV bleiben von diesem Beschluss unberührt. 

Die beteiligten Netzbetreiber sind weiterhin verpflicht_et, die entsprechenden Anpas

sungen an den Erlösobergrenzen vorzunehmen. Für den aufnehmenden Netzbetrei

ber gilt dies innerhalb der ersten zwei Kalenderjahre ab Netzübergang jedoch nicht 

für Änderungen von volatilen Kostenanteilen sowie von dauerhaft nicht beeinflussba

ren Kostenanteilen, die nicht auf eine Veränderung der vorgelagerten Netzkosten, 

der anfallenden Auflösungsbeträge von Baukostenzuschüssen oder Netzanschluss

kostenbeiträgen oder Kosten aus Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV zurück

zuführen sind, soweit sie aus dem übergegangenen Netzteil resultieren. 

Eine abschließende Überprüfung der bisherigen und zukünftigen Anpassungen wird 

erst mit der Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

12 



Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 

40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde

schrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter

zeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 20.10.2022 

Beisitzerin als Vorsitzende

/ Dr.Ulrike-Schimmel 

 Beisitzer 

Stefan Tappe 

Beisitzer 

Dr. Björn Heuser 
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Aufnehmender: Stadtwerke Wernigerode GmbH (12000099) BK9-20/B195-0099-NÜ20 Abgebender: Harz Energie Netz GmbH (12002814) 

Al Erlösobergrenze 
1. Aufteilung der Erlösoberarenze 

Jahr 

2018 
2019 

2020 

2021 

2022 

Erlösober1renze ohne VPI

PFt-Faktor 

2. Aufteilun I der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
Kostenart 
f-8§ 11 Abs. 2AR ..V 
Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten [Nr.1) 

Konzessionsabgaben (Nr. 2) 

Betriebssteuern (Nr. 3) 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Neti:ebenen (Nr. 4) 

:Genehmigte lnvestltlonsmaßnahmen nach§ 23 ARegV (Nr. 6) 

!Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Absatz 2a ARegV (Nr. 6a) 

erblelbende Kosten Biogas nach Abzug Wälzungspauschale (Nr. Ba) 

Personalzusatzkosten (Nr. 9) 

Betriebs• und Personalratstätigkeit (Nr. 10) 

Berufsausbildung, Weiterbildung, Betriebslcindertagesstätten (Nr.11) 

Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des§ 25a ARegV (Nr.12a) 

!Auflösung von BKZ / NAKB in Verbindung mit der GasNEV INr.131 

Maßnahmen, die einer wirksamen Verfahresregullerung unterliegen 

laus Vereinfachten Verfahren übergehende KJ\in1> (ohne vorgelagerte Netzkosten) 

!Summe 

:Gesamt ICA 

3. Aufteilung der übergehenden BaukostenzuschOsse 

Summe 

Zugangsjahr 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

2006 

2007 

2008 

2009 
2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
2019 

2020 
2021 
2022 
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A2 übergehendes Sach
anlagevermögen 

Anlagengruppe 

esc:hützt 

Neuanlagen 

Altanlagen 

Gesamt 
AJ 

Aufnehmender. Sladtwerlce Wernigerode GmbH (12000099) BKS-20/8195-00~NÜ20 Abgebender. Harz Energie Netz GmbH (12002814) 

Nutzungsdauern 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
<= 16 bar 2010 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

eschütrt <a 16 bar 1995 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
2018 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2017 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2016 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2015 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2011 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2008 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2007 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2006 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2005 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2004 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2003 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2002 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2001 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
2000 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1999 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1998 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1997 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1996 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1995 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1994 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1993 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1992 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1995 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1992 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
1995 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
1992 60 60 60 60 60 60' 60 60 60 60 60 60 
2015 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 · 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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8 

8 
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